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Scfroeijerifoje ©orrefuonttenjen.

Dtadjfiefenbe Betition beS betnerifdjen OfftjierforpS an bie Militär»
bireftion beS ÄantonS Bern ift uns auf öerbanfungSwertfe SBeife juge-
fanbt wotben; wir entfalten ttnS öorerfl jeber Bemetfung, fpreefen jeboef
jefct fefon ben SBunfdj auS, bie Button mödjte nidjt aßein mit jaft»
reidj en Unterfdjtiften fidj bebeefen, fonbern audj bei ber fompetenten Be«

förbe ben 3»>ecf erreiefen :

„*5err Militär»©treftor! ©urdj baS BunbeSgefefc Pom 27. Sluguft
1851 ifl bie Einfüfrung beS Uniform» StocfS als Äteibung fämmtlicfer

SBaffengattungen beS eibgenöfftfdjen -§eereS befdjloffen worben. ©em

OfftjierSforpS ift überbieß butdj baS gleicfe ©efefc bie Slnfdjaffung eineS

UeberrocfS auferlegt.
©ie Borbereitung obigen ©efefceS nafm geraume 3«'t in Slnfptucf

unb bis jur enblicfen Erlaffung beffelben waltete gegrünbeter 3roeifel, ob

ber Uniform-Stocf, biefeS attettfümlicfe ÄletbungSftüd, für bie eibgenöf«

fifefe Sltmee wieber werbe eingefüfrt werben, ©ie bcrnifdje Militär»
©ireftion gab bafer Por mefreren 3afren bem OfftjierSforpS beS ÄantonS
bie Erlaitbniß, einftmeilen mit Slnfdjaffung Pon Uniform-Otöden injufal»
ten unb jum ©ienft wie jur Batabe ben einfachen Ueberrocf ju tragen.
SS ift nun ju erWatten, baß in golge obigen BunbcSgefefjeS in näferer
Seit biefe ßrlaubniß jurücfgejogen unb baburdj auf ein Mal eine große

3af t Pon Offtjieren ju einem bebeutenben ©elbopfer öeranlaßt wetben wirb.
•§err Milttär«©ireftor! SBenn biefeS Opfer etwas ju Permefrter

Braucfbarfeit beS ^eereS bettragen würbe, fo wäre gewiß jeber Offtjier
mit greuben baju bereit. Slber nadj unferer Ueberjeugung ift baS Älei»

bungSftürf, um beffen Slnfdjaffung eS fidj fanbelt, für baS OfftjierSforpS
eine Saft ttnb ofne aßen SBertf für bett ©ienft. ©ie Unterjeidjtieten
erlauben fidj bafer, Sfnen ifre Slnftdjt in einigen SBorten öorjutegen:

©er Uniform»Stod ifl unpraftifcf! Biete ber Unterjeicfneten fa»
ben wäfrenb einer langen Steife öon 3aften als Offtjiere in unfern Mi»
lijen ©ienfte geleiftet unb fönnen aus Etfafrung fpreefen. ©er Uniform-
Stocf befefirmt ben untern Sfeil beö ÄörperS Por ben nadjtfeiligen
Einflüffen fdjtecfter Söitterung nidjt. ©erfelbe witb bafer jum ©ienfte

feiten getragen unb nimmt als unnii^eS ©epäd ben Staum in Slnfprucf,
ber einem jweiten Ue6errorf gebüfrt.

©er Uniform-Stod ift im Berfältniß ju ben geringen ©ienften, bie

er reiftet, ein ju foftbareS ÄleibungSftücf! Einige ber ttnterjeidj«
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Schweizerische Correspondenzen.

Nachstehende Petition des bernerischen Ofsizierkorps an die

Militärdirektion des Kantons Bern ist uns auf verdankungswerthe Weise zugesandt

worden; wir enthalten uns vorerst jeder Bemerkung, sprechen jedoch

jetzt schon dcn Wunsch aus, die Petition möchte uicht allein mit
zahlreichen Unterschriften sich bedecken, sondern auch bei der kompetenten Be-
Hörde den Zweck erreichen:

„Herr Militär-Direktor! Durch das Bundesgesctz vom 27, August
1831 ist die Einführung des Uniform-Rocks als Kleidung sämmilichcr
Waffengattungen deS eidgenössischen Heeres beschlossen worden. Dem

Ofsizierskorps ist überdieß durch daS gleiche Gesetz die Anschaffung eines

Ueberrocks auferlegt.
Die Vorbereitung obigen Gesetzes nahm geraume Zeit in Anspruch

und bis zur endlichen Erlassung desselben waltete gegründeter Zweifel, ob

der Uniform-Rock, dieses alterthümliche Kleidungsstück, sür die eidgenössische

Armee wieder werde eingeführt werden. Die bcrnische Militär-
Direktion gab daher vor mehreren Jahren dem Ofsizierskorps des KantonS
die Erlaubniß, einstweilen mit Anschaffung Von Uniform-Röcken inzuhalten

und zum Dienst wie zur Parade den einfachen Ueberrock zu tragen.
Es ist nun zu erwartcn, daß in Folge obigen Bundesgesetzes in näherer

Zeit diese Erlaubniß zurückgezogen uud dadurch auf ein Mal eine große

Zahl Von Offizieren zu einem bedeutenden Geldopfer veranlaßt werden wird.
Herr Militär-Direktor! Wenn dieses Opfer etwas zu vermehrter

Brauchbarkeit des Heeres beitragen würde, so wäre gewiß jeder Ofsizier
mit Freuden dazu bereit. Aber nach unserer Ueberzeugung ist das

Kleidungsstück, um dessen Anschaffung eS sich handelt, für das Ofsizierskorps
eine Last und ohne allen Werth für den Dienst. Die Unterzeichneten

erlauben stch daher, Ihnen ihre Ansicht in einigen Worten vorzulegen:
Dcr Uniform-Rock ist unpraktisch! Viele der Unterzeichnetc»

haben während einer langen Reihe Von Jahren als Ofstziere in unsern

Milizen Dienste geleistet und können aus Erfahrung sprechen. Der Uniform-
Rock beschirmt den untern Theil des Körpers vor dcn nachtheiligcn

Einflüssen schlechter Witterung nicht. Derselbe wird daher zum Dienste

selten getragen und nimmt als unnützes Gepäck de» Raum in Anspruch,
der einem zweiten Ucberrock gebührt.

Der Uniform-Rock ist im Verhältniß zu den geringen Diensten, die

er leistet, ein zu kostbares Kleidungsstück! Einige der Unterzeich»
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neten tragen bereits ifren jweiten, anbere felbft ifren britten Uniform»Stocf.
SebeS biefer Äteiber würbe öon ifnen födjftenS fünf bis jefn Male
getragen, bann mußte baffetbe als öerroadjfen, ober öon ben Motten jer-
treffen unb ju jebem anbern ©ienfte üoßfommen unbtaudjbar unb wertf toS

bei Seite geworfen unb mit einem neuen erfefct werben. 3ebeS biefer

Äleiber foftet aber bei gr. 70, unb biefe nufctofe SluSgabe taflet auf bem

Offtjier, ber bereits mit Slnfdjaffung ber brauchbaren unb nötfigen SluS-

rüjtung, fo wie überfaupt mit feinem ©ienfte ein großes Opfer bringt.
©er Uniform-Stod ift fein paffenbeS Äteib jur Barabe für

Miüj-Offtjiere. ©aS fcfweijetifcfe OfftjierSforpS befteft nidjt nur auS

jungen Ferren, beten SluSrüftung geftern auS beS MeifterS <§anb feröor*

gegangen ift. Slucf ift eS nicft immer im ©ienft, wo nacf Slblauf beS

3afreS baS abgetragene Äleib gerne mit einem neuen erfeijt wirb.— ©ie
einmal angefefaffte Uniform muß bem Milij-Offtjiere fo lange wie mög-

Iicf falten; aber wenn fte bem jwanjigjäfrigen 3üngling rieftig ftunb,
fo wirb fie nacf Wenigen Safren bem gleicfen mefr auSgewacffenen Mann
ein wunberlidj Slnfefen geben. Ein fcfweijerifcfeS OfftjierSforpS in
Uniform fteft bafer gewöfnlicf etwas Perfteibet aus, wäfrenb baffetbe im

Ueberrocfe, ben eS im ©ienft fortwäfrenb trägt, bafer audj jur 3rit
abträgt unb öfters erneuert, ein ganj gutes StitSfefett fat.

Stber ber Uniform-Stod ift bem OffijierS-EorpS nötf ig um ber

©leieffeit feiner Befleibung mit berjenigen ber Mannfdjaft
wißen! — So fort man öfters reben, aber in ber SBirfttcffeit ofne
©runb. Man ift fefon längft baran gewöfnt, ben Solbat im Uniform-
Stod unb ben Offtjicr neben ifm im Ueberrode ju fefen unb biefeS ganj
gut unb gleicf ju ftnben. So wütbe eS audj in Sufunft fein, wenn

audj Pom OfftjierSforpS Uniform-Stöde angefefafft werben müßten, ©er

Offtjier befäße eben eine Uniform aber er trüge fie nicft unb für bie

©leieffett ber Befleibung ift eS gewiß ofne aße Erfeblicffeit, wenn ber

ben Ue6errocf tragenbe Offtjier in feinem Äoffer einen Uniform-Stod fat.
Ueberbieß wiß Slrt. 10 beS eingangSerwäf nten ©efegeS für ben Uniform-
Stocf beS OfftjierS einen befonbern Scfnitt unb fomit eben biefe ©leidj»
feit nicft.

^err Milttär-©ireftot! Sir wollten bie grage nicft aufwerten: ob

überfaupt ber Uniform-Stod für unfere Sruppen ein paffenbeS ÄleibungS»

ftücf fei. ©ie öorfanbeue materieße SluSrüftung, bte ben Äantonen jur
Safl faßt, mag jur Bejafung biefer grage ifr entfcfeibenbeS ©ewieft in
bie SBaagfcfale gelegt fabett; übrigens ift biefer Stocf bet'm Solbaten

nidjt unbeliebt, ©ieß finbett aber nicft, baß bem Offtjier, ber in ganj
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neten tragen bereits ihren zweiten, andere selbst ihren dritten Uniform-Rock.
Jedes dieser Kleider wurde von ihnen höchstens fünf bis zehn Male
getragen, dann mußte dasselbe als verwachsen, oder von den Motten
zerfressen und zu jedem andern Dienste vollkommen unbrauchbar und werthlos
bei Seite geworfen und mit einem neuen erfetzt werden. Jedes dieser

Kleider kostet aber bei Fr. 70, und dicse nutzlose Ausgabe lastet auf dem

Ofstzier, der bereits mit Anschaffung der brauchbaren und nöthigen
Ausrüstung so wie überhaupt mit seinem Dienste ein großes Opfer bringt.

Der Uniform-Rock ist kein passendes Kleid zur Parade für
Miliz-Offiziere. Das schweizerische Offizierskorps besteht nicht nur aus

jungen Herren, deren Ausrüstung gestern aus des Meisters Hand

hervorgegangen ist. Auch ist es nicht immer im Dienst, wo nach Ablauf des

Jahres das abgetragcne Kleid gerne mit einem neuen ersetzt wird.— Die
einmal angeschaffte Uniform muß dem Miliz-Offiziere so lange wie möglich

halten; aber wenn sie dem zwanzigjährigen Jüngling richtig stund,

so wird sie nach wenigen Jahren dem gleichen mehr ausgewachsenen Mann
ein wunderlich Ansehen geben. Ein schweizerisches Offizierskorps in
Uniform steht daher gewöhnlich etwas verkleidet aus, während dasselbe im

Ueberrocke, den cs im Dienst fortwährend trägt, daher auch zur Zeit
abträgt und öfters erneuert, ein ganz gutes Aussehen hat.

Aber der Uniform-Rock ist dem Offiziers-Corps nöthig, um der

Gleichheit seiner Bekleidung mit dcrjenigen der Mannschaft
willen! — So hört man öfters reden, aber in der Wirklichkeit ohne

Grund. Man ist schon längst daran gewöhnt, den Soldat im Uniform-
Rock und den Ofstzicr neben ihm im Ueberrocke zu sehen und dieses ganz

gut und gleich zu finden. So würde es auch in Zukunft sein, wenn

auch Vom Offizierskorps Uniform-Röcke angeschafft werden müßten. Der

Offizier besäße eben eine Uniform, aber cr trüge sie nicht und für die

Gleichheit der Bekleidung ist es gewiß ohne alle Erheblichkeit, wenn der

den Ueberrock tragende Ofsizier in feinem Koffer einen Uniform-Rock hat.
Ueberdieß will Art. 10 dcs eingangserwähnten Gesetzes für den Uniform-
Rock des Offiziers cinen besondern Schnitt und somit eben diese Gleichheit

nicht.
Herr Militär-Direktor! Wir wollten die Frage nicht aufwerfen: ob

überhaupt der Uniform-Rock für unserc Truppen ein passendes Kleidungsstück

fei. Die vorhandene materielle Ausrüstung, die den Kantonen zur
Last fällt, mag zur Bejahung dieser Frage ihr entscheidendes Gewicht in
die Waagschale gelegt haben ; übrigens ist dieser Rock bei'm Soldaten

nicht unbeliebt. Dieß hindert aber nicht, daß dcm Ofsizier, der in ganz



— 161 —

anbern gefefclidjen Berfältniffen fteft, ein nufclofeS Opfer erlaffen werbe.

Mögen Sie, -§err Militär-©ireftor! baS ©ewidjt obiger ©tünbe erwä«

gen. SBir erlauben unS, auf biefelben geftügt, bei 3fncn ben Slnttag

ju fteßen:

„ ES mödjte im Stamen beS berntfcfeit OfftjirSforpS bafin gewirft
„werben, baß bie Boßjiefung beS BunbesgcfefceS »om 27. Sluguft 1851,

„in fo weit baffelbe bem OfftjierSforpS bie Slnfdjaffung beS Uniform»
„StocfeS auferlegt, für cinfimeilen fuäpenbirt werbe."

Bon St. ®alttn erfaltett wir baS Brogramm beS gefteS ber Mili»
tätgefeßfcfaft, welcfeS lautet wie folgt:

1. Sonntags ben 29. Mai Morgens 8 Ufr witb bie BereinSfafne,
weldje Pom abtretenben Eentratfomite Pon Steuenburg begleitet ift, burdj
baS St. ©aßifdje Eentralfomite an ber ÄantonSgtänje in SBrjl empfan»

gen. Stacf einer ©tunbe Stoft begibt fidj ber 3"3 auf bett SBeg nadj
St. ©aßen.

2. ©teidjen SageS, BormittagS 11 Ufr, faben ftdj jum Empfang
ber Slnfommenben bie Mitglieber fämnttüdjer Äomite'S in Stocfen einjtt»
finben. ©er Einjug in bie Stabt St. ©aßen finbet um 12 Vi Ufr ftatt.

3. ©aS Ouartierbüreau wo bie anfommenben Ferren Offtjtere
Ouartier» unb geftfarten bejiefen fönnen, beftnbet fief im ©efeßfdjaftS»
fauS jum Srifdjte ttnb witb geöffnet fein Pon SKorgenS 7 Ufr an. ©a»

felbfl finb wäfrenb beS ganjen SageS Mitglieber beS Empfangs» unb
beS Ouartierfomite'S ju treffen, ©ie angeruiefenen Quartiere ftnb unent-

getttidj. Seber Sfeitnefmer am gefte wirb bafel6ft eine geftfarte (bie

juglcicf überaß als EtnttittSfarte unb für baS Banfett bient) löfen.
©er B«iS berfelben ifl auf 5 gr. feftgefefet.

4. StacfmittagS 3 Ufr »erfammeln fief bie Slbgeorbneten ber

Seftionen im ©roßratfsfaale jur gefifteßung ber ©efcfäftSorbnung auf ben

folgenben Sag.
5. SlbenbS 7 Ufr ift gefeßfefafttiefe 3ufammenfunft ber fämmtlidjen

Ferren Offtjiere im ^irfefen in St. giben.
6. MontagS ben 30. Mai, Morgens 5 Ufr, wirb burdj bie ganje

©tabt Sagwadjt gefdjlagen. Unt 6'/2 Ufr »erfammeln fidj fämmtlicfe
gefttfeilncfmer in großet Uniform im Ätofterfofe. ©aS »on ben geft»

fomite'S unb einer Srttppena6tfeilung begleitete a6tretenbe Eentralfomite

witb fidj öon feinem Ottartiete auS ebenfaßS bortfin begeben unb eS

erfolgt unter Äanonenbonner bie Uebergabe ber BereinSfafne au baS neue

Eentralfomite.
7. BräjiS 7 llft fegt fidj fobantt ber geftjug in Bewegung. Er
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andern gesetzlichen Verhältnissen steht, ein nutzloses Opfer erlassen werde.

Mögen Sie, Herr Militär-Direktor! das Gewicht obiger Gründe erwägen.

Wir erlauben uns, auf dieselben gestützt, bei Ihnen den Antrag

zu stellen:

„Es möchte im Namen des bernifchen Offizirskorps dahin gewirkt

„werden, daß die Vollziehung des Bundesgcsetzes vom 27. August 1831,

„in so weit dasselbe dem Ofsizierskorps die Anschaffung deö Unifonn-
„RockeS auferlegt, für einstweilen suspendirt werde."

Von St. Gallen erhalten wir das Programm deö Festes der

Militärgesellschaft, welches lautet wie folgt:
1. Sonntags den 29. Mai Morgens 8 Uhr wird die Vereinsfahne,

welche vom abtretende» Centralkomite von Neuenbürg begleitet ist, durch
daS St. Gallische Centralkomite an der Kantonsgränze in Wyl empfangen.

Nach einer Stunde Nast begibt sich der Zug auf den Weg nach

St. Gallen.
2. Gleichen Tages, Vormittags 11 Uhr, haben stch zum Empfang

der Ankommenden die Mitglieder sämmtlicher Komite's in Stocken
einzufinden. Der Einzug in die Stadt St. Gallen findet um 12/ Uhr statt.

3. Das Quartierbüreau, wo die ankommenden Herren Ofsiziere
Quartier- und Festkarten beziehen können, befindet fich im Gesellschaftsbaus

zum Trischle und wird geöffnet sein Von Morgens 7 Uhr an.
Daselbst sind während des ganzen Tages Mitglieder des Empfangs- und
des Quartierkomite's zu treffen. Die angewiesenen Quartiere sind

unentgeltlich. Jeder Theilnehmer am Feste wird daselbst eine Festkarte (die
zugleich überall als Eintrittskarte und für das Bankett dicnt) lösen.
Der Preis derselben ist anf S Fr. festgefetzt.

4. Nachmittags 3 Uhr versammeln sich die Abgeordneten der
Sektionen im Großrathssnale zur Feststellung dcr Geschäftsordnung auf den

folgenden Tag.
5. Abends 7 Uhr ist gesellschaftliche Zusammenkunft der sämmtlichen

Herren Offiziere im Hirfchen in St. Fide»,
6. Montags den 30. Mai, Morgens 5 Uhr, wird durch die ganze

Stadt Tagwacht geschlagen. Um 6/ Uhr Versammeln sich sämmtliche

Festtheilnchmer in großer Uniform im Klosterhofe. Das von den

Festkomitees und cincr Truppenabtheilung begleitete abtretende Centralkomite

wird fich vo» seinem Quartiere aus ebenfalls dorthin begeben und cs

erfolgt unter Kanonendonner die Uebcrgabe der Vercinsfahne an das neue

Centralkomite.

7. Präzis 7 Uhr setzt sich sodann der Festzug in Bewegung. Er
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geft burdj bie Marftgaffe finunter in bie St. Magnifircfe unb jwar in
folgenber Orbnung:

a) ©ie beibett EabettcnforpS bitben Pom Älofterfofe bis jur St.
Magnifircfe Spalier.

b) ©ein 3ttge öoran marfdjirt ein ©etafefement Sruppen.
c) ©ie Milttärmufifen.
d) ©ie beiben Eentralfomite'S mit ber BereinSfafne.
e) ©ie übrigen Herten Offtjiere.
f) Ein ©etafefement Sruppen.

8. 3n ber St. Magnifircfe finben bie Berfanblungen ftatt. 3eber
Offtjier wäflt fidj im ©djiff ber Äirdje feinen Blafe nadj Betteben, ©ie
Bläfee im Efor bleiben ben Eftengäften öorbefalten; bie übrigen Eipil-
perfonen begeben fidj auf bie Emporfircfe,

9. SBäfrenb ber Berfanblungen fat fidj jeber Offtjier, ber baS SBort
ju erfalten wünfdjt, au bett Bräftbenten ju wenben, mit Slngabe feines
StamenS, ©rabeS unb ÄantonS.

©en Berfanblungen wirb ein Ueberfefeer beiwobnen, bamit »or jeber
Stbftimmung bie Slnträge fowofl in beutfdjer als franjöfifdjer ©ptaefe
mitgetfeilt wetben fönnett.

10. ©er ©cfluß ber Sifeung ift auf 2 Ufr angefefet, worauf ber
3ug itt gleidjer Otbnung, wie er gefommen, bie Äirdje »erläßt unb fidj
in ben Sdjüfeengattett jum MittagSmafte öetfügt. ©er 3utritt in baS
Speifetofat ifl nur ben -Ferren Offtjieren unb Efrcngäften geftattet.

11. ©er erfte Sooft wirb burdj ein Mitglieb beS Eomite'S bem Ba«
terlanb gebradjt. ©tejettigen Stebtter, welcfe tjierauf baS SBort wünfdjen,
Woßen bieS bem Bräftbenten beS Eentralfomite'S anjeigen.

12. Stacf aufgef obener Mittagstafel finbet ein gemeinfdjaftttdjer @pa«

jiergang ftatt. SlbenbS 8 Ufr befammelt fidj SlßeS wieber im ©cfüfeen-
garten.

13. ©ie Mitglieber beS Eentralfomite'S tragen wäfrenb beS ganjen
gefteS rotf unb weiße Banbfcf leifen bie Mitglieber ber übrigen geft»
fomite'S auS bem Äanton ©t. ©aßen grün unb weiße, biejenigen auS
bem Äanton Stppenjeß Stußerrfoben fcfwarj ttnb weiße ©djletfen als
ErfennungSjetdjen.

14. ©ienflagS, ben 31. Mai, finbet ein SluSflug ju SBagen in baS

Slppenjeßertanb ftatt. 3n ber Stäfe öon ©ais wirb ju Efren ber Ferren
Offtjiere burdj einige bewäfrte gelbfcfüfeen eine eben fo angenefme als
belefrenbe Unterfaltung bereitet. ©aS geftfomite wirb für bie nötfige
Slnjafl SBagen beforgt fein.

Umfcfou in ber Ülilttärltterotur.
1) Äamerabengefpräcfe jur Belefrung unb Unterfattung für

Unterofftjiere. ©artnftabt, ©.SongfauS. Brofdj. 170 ©. ftarf. BreiSgr. 1. 75.
Ein älterer Unterofftjier fuef t im ©efprädje feine jüngeren Äameraben

über ifre BfUdjtett unb ifren Sienft ju belefren unb belegt feine
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geht durch die Marktgasse hinunter in die St. Magnikirche und zwar in
folgender Ordnung:

a) Die beiden Cadettenkorps bilden vom Klosterhofe bis zur St.
Magnikirche Spalier.

d) Dem Zuge voran marschirt ein Detaschement Truppen,
o) Die Militärmusiken.
à) Die beiden Centralkomite's mit der Vereinsfahne.
e) Die übrigen Herren Ofsiziere.
k) Ein Detaschement Truppen.

8. In der St. Magnikirche finden die Verhandlungen statt. Jeder
Offizier wählt stch im Schiff der Kirche seinen Platz nach Belieben. Die
Plätze im Chor bleiben den Ehrengästen vorbehalten; die übrigen Civil»
Personen begeben sich auf die Emporkirche.

9. Während der Verhandlungen hat stch jeder Offizier, der das Wort
zu erhalten wünscht, an den Präsidenten zu wenden, mit Angabe seines
Namens, Grades und Kantons.

Den Verhandlungen wird ein Uebersetzer beiwohnen, damit Vor jeder
Abstimmung die Anträge sowohl in deutscher als französischer Sprache
mitgetheilt werden können,

10. Der Schluß der Sitzung ist auf 2 Uhr angesetzt, worauf der
Zug in gleicher Ordnung, wie er gekommen, die Kirche verläßt und sich
in den Schützengarten zum Mittagsmahle verfügt. Der Zutritt in das
Speiselokal ist nur den Herren Ossizieren und Ehrengästen gestattet.

11. Der erste Toast wird durch ein Mitglied des Comite's dem Va»
terland gebracht. Diejenigen Redner, welche hierauf das Wort wünschen,
wollen dies dem Präsidenten des Centralkomite's anzeigen.

12. Nach aufgehobener Mittagstafel findet ein gemeinschaftlicher
Spaziergang statt. Abends 8 Uhr besammelt sich Alles wieder im Schützengarten.

13. Die Mitglieder des Centralkomite's tragen während des ganzen
Festes roth und weiße Bandschleifen, die Mitglieder der übrigen
Festkomitees aus dem Kanton St. Gallen grün und weiße, diejenigen aus
dem Kanton Appenzell Außerrhoden schwarz und weiße Schleifen als
Erkennungszeichen.

14. Dienstags, den 31. Mai, findet ein Ausflug zu Wagen in das
Appenzellerland statt. In der Nähe von Gais wird zu Ehren der Herren
Offiziere durch einige bewährte Feldschützen eine eben so angenehme als
belehrende Unterhaltung bereitet. Das Festkomite wird für die nöthige
Anzahl Wagen besorgt sein.

Umschau in der Militärliteratur.
1) Kameradengespräche zur Belehrung nnd Unterhaltung für

Unteroffiziere, Darmstadt, G.Jonghaus. Brosch. 170 S. stark. Preis Fr. 1. 7S.

Ein älterer Unteroffizier sucht im Gespräche seine jüngeren Kameraden

über ihre Pflichten und ihren Dienst zu belehren und belegt seine
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